
Zweiter Abschnitt 
Verbrechen gegen gesellschaftliches Eigentum

§28
Gesellschaftliches Eigentum im Sinne der nachfolgenden Bestim

mungen ist Eigentum des Arbeiter-und-Bauern-Staates (Volkseigen
tum), Eigentum sozialistischer Genossenschaften und Eigentum de
mokratischer Parteien und Organisationen.

§29
(1) Wer durch Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), 

Betrug (§ 263 StGB) oder Untreue (§ 266 StGB) gesellschaftliches 
Eigentum angreift, wird mit Gefängnis oder öffentlichem Tadel be
straft. Daneben kann auf Geldstrafe erkannt werden.

(2) Der Versuch ist strafbar.
§30

(1) In schweren Fällen von Straftaten gegen § 29 ist die Strafe 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren. Daneben kann auf Geldstrafe erkannt 
werden.

(2) Ein schwerer Fall liegt, soweit er sich nicht schon aus der 
schweren Schädigung des gesellschaftlichen Eigentums ergibt, ins
besondere vor,

a) wenn die Tat unter grober Verletzung der sich aus einer 
verantwortlichen Stellung ergebenden Pflichten begangen 
wurde,

b) wenn an der Tat mehrere mitwirken, welche sich zur fort
gesetzten Begehung von Straftaten gegen gesellschaftliches 
Eigentum verbunden haben,

c) wenn der Täter zweimal wegen der in § 29 genannten Straf
taten gegen gesellschaftliches Eigentum mit Freiheitsstrafe 
bestraft ist und die Strafen noch nicht getilgt sind.

(3) Ein schwerer Fall liegt nicht vor, wenn zwar die Voraussetzun
gen des Absatzes 2 gegeben sind, jedoch unter Berücksichtigung der 
gesamten Umstände eine erhöhte Gefährdung des gesellschaftlichen 
Eigentums nicht eingetreten ist.

§31
(1) Das Gesetz vom 2. Oktober 1952 zum Schutze des Volkseigen

tums und anderen gesellschaftlichen Eigentums (GBl. S. 982) tritt 
gleichzeitig außer Kraft.

(2) Die §§ 242 bis 245, 246, 263, 264 und 266 des Strafgesetzbuches 
sind für die Bestrafung von Straftaten gegen gesellschaftliches Eigen
tum nicht mehr anwendbar. Als schwerer Diebstahl im Sinne der 
§§ 258 und 261 des Strafgesetzbuches gilt auch ein schwerer Fall von 
Diebstahl nach § 30 dieses Gesetzes.
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